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1. Eine Einleitung anhand von vier Vorfragen

1.1 Was bedeutet „agrarisch“?

· Agrarpolitik: Grundlagen, Förderung

· Agrarstrukturen: Betriebe, Flächen, Wirtschaftsweisen

· Agrarmarkt: Marktelemente, Marktkräfte, Ordnungsmaßnahmen

1.2 Was ist Information?

· Datenerhebung, Datenverwaltung

· Datenweitergabe (Lieferung)

· Datenauswertung

1.3 Was ist ein „Informationssystem“?

· „Bundesinformationssystem (B-IS)“ - ein unverwirklichbares Ideal

· Instrumente und Institutionen

· Kompetenzen und Pflichten

· Kontrolle

· Ergebnisse zur Entscheidungsvorbereitung und „Ergebnisrückkopplung“ zwecks 
  Informationsverbesserung

1.4 Was ist „Österreich“ in der Statistik? 
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2. Was umfaßt die Grundlagenstatistik für den Agrarbereich

2.1 „Agrarstrukturerhebung (AStE)“

· Landwirtschaftliche Betriebszählung 1990

· Bodennutzungserhebung 1990

· seit 1995 Agrarstrukturerhebungen, einheitlich für die Landwirtschaft der EU

Grundlage ist das landwirtschaftliche Betriebsregister des ÖSTAT
. Im Statistischen Zentralamt geschieht die Übernahme der Flächendaten von der AMA („1:1“); Flächendaten werden hinzugespielt, alles unter Datenführung über Betriebsnummern. Diese Vorgangsweise bedeutet eine Entlastung der Bauern, und sie ist auch weniger kostenintensiv. Dafür wird aber die Verknüpfung der Daten schwieriger, insbesondere mit den richtigen Daten.

2.2 „Ergebnisse der  landwirtschaftlichen Statistik“ 

· Anbau und Ernte

· Viehzählungen

· Weinbauerhebung; bisher etwa alle 10 Jahre durchgeführt, weiter als „Weingarten-Grunderhebung“ der EU im selben Turnus. Die Grundlagen bilden die „Weinbaukataster“ der Länder, zu deren Angaben die landwirtschaftliche Nutzfläche der Betriebe aus der Agrarstrukturerhebung hinzugespielt wird. Probleme ergeben sich daraus, daß jedes Land andere Katasterkriterien haben kann; so hat z.B. das Burgenland seine eigenen Betriebsnummern, sodaß die Kompatibilität sehr mühsam herzustellen ist. Steiermark hat wiederum eine eigene Weinbausystematik (Sorten, Pflanzjahre), sodaß eigene Erhebungen nötig werden.

· Obstbauerhebung

· Alperhebung

· Erhebung der Anteils- und Nuitzungsrechte

2.3 Einheitswertbescheide (EHW)

· In regelmäßigen Zeitabständen erfolgt eine Neueinschätzung der natürlichen Ertragsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Fläche, durchgeführt von den Ämtern der Finanzbodenschätzung. Die Einheitswertbescheide werden den Grundbesitzern und den Gemeinden zugeleitet (die Grundsteuer ist eine Gemeindesteuer). Die EHW sind Grundlage für fiskalische und Gebühreneinstufungen der Betriebe und ihrer Angehörigen (Versicherung, Energiekosten, Abwasserbeseitigung etc.).

2.4 Digitales Grundbuch

· Seit mehreren Jahren komplette Umstellung des Grundbuches von rein kartenmäßiger zu digitaler Form durch Digitalisierung der Vermessungspläne. Grundbuchsauszüge werden elektronisch erstellt.

2.5 Forstinventur

· In zehnjährigen Turnussen werden etwa 4.000 amtlich festgelegte Probeareale von Forstflächen nach forstfachlichen Gesichtspunkten untersucht und Ergebnisse daraus ausgewertet. 

· Ergänzung der Forstinventur durch eine „Bodenzustandsinventur“ auf der Grundlage von rund 3.000 Probepunkten.

2.6 Sonstige

· Lawinenkataster

· Wildbachkataster

· Gütebild der Fließgewässer Österreichs

3. Methodische Gesichtspunkte agrarischer Erhebungen

3.1 Verschiedene Erhebungsarten

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen den Begriffen „Primärstatistik“ (Datenbeschaffung generell) und „Sekundärstatistik“ (im Sinne der Nebennutzung von Verwaltungsdaten); letztere wird aufgrund neuer Sachverhalte in der Verwaltung in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Ein weiterer Bereich „abgeleiteter“ Daten bzw. von Auswertungen, die wiederum zu neuen Datenbeständen führen, könnte als „Tertiärstatistik“ bezeichnet werden (z.B. volkswirtschaftliche Berechnungen, Subventionsparameter PSE und CSE, ALFIS). 

· Vollerhebungen (LBZ, BNE, AStE; andere zu bestimmten Zeitpunkten)

· Registerzählungen (Weinbauerhebung, ÖPUL-Betriebe)

· Auswahlerhebungen (freiwillig buchführende Betriebe)

· Stichproben (Mikrozensus)

3.2 Ergebnisse der Landwirtschaftlichen Buchführung

· Betriebswirtschaftliche Daten für 2.400 freiwillig buchführende Betriebe
 als Grundlage für die Erstellung der Ertrags- und Einkommenslage der österreichischen Landwirtschaft, die einen Hauptteil des jährlichen Berichtes des Landwirtschaftsministers an das Parlament darstellt („Grüner Bericht“).

3.3 Aufgaben bei der Ausrichtung der Statistik auf EU-Erfordernisse

· Einführung der „NUTS“-Systematik

· Anpassung von Definitionen (Haupterwerb, Nebenerwerb, Erhebungsuntergrenzen)

· Erhebungsmodalitäten

· Zuständigkeiten

· Kontrollinstrumente (Invekos, Fernerkundungs-Kontrollmethoden).

4. Instrumente des agrarischen Statistik- und Informationssystems

4.1 Das ÖSTAT - ab 1. Jänner 2000: „Bundesanstalt Statistik Österreich“

· Gliederung in Abteilungen für (Beispiele) Bevölkerung, Agrarstatistik, Sozialstatistik, Umweltstatistik

· Publikationsorgan „Beiträge zur österreichischen Statistik“, weit über 1.000 Bände

· Datenbank „ISIS“ - Integriertes Statistisches Informationssystem; hat im Vergleich zu anderen derzeit eine unhandliche Oberfläche, wird bis Sommer 2000 wesentlich verbessert werden.

4.2 Ministerien und deren Fachabteilungen

· Betriebs-, Unternehmens- und Personenregister (in der Landwirtschaft: LFBIS); der jeweils zuständige Bundesminister ist verpflichtet, Daten zur Wahrnehmung der Aufgaben der Gebietskörperschaften (Länder, von dort an Gemeinden) weiterzugeben 

· Berghöfekataster

· Schutzgebietskataster

· Naturraumpotentialregister (Bodenschätze, Energierohstoffe)

· „sachpolitische Datenbanken“ (im BM für Land- und Forstwirtschaft: ALFIS)

4.3 Statistische Abteilungen der Länder

· Datenbanken für spezifische Zwecke der Länder; Beispiel „OSIRIS“ des Landes Oberösterreich

· Planungsdatenbanken (z.B. der ehemalige „Rokat“ in Niederösterreich)

· Flächenwidmungspläne

4.4 AMA - Agrarmarkt Austria

· Datenbestände für die Abwicklung der Aufgaben der Gemeinschaftlichen Agrarpolitik (Kulturpflanzenausgleich, Tierprämien, Ausgleichszulage für Benachteiligte Gebiete, Degressive Ausgleichszahlungen (bis 1998), ÖPUL-Umweltprämien)

· Grundlage hiefür sind die sogenannten „Mehrfachanträge“; sie wurden 1995 erstmals gestellt, seither jedes Jahr erneuert (bis 15. Mai)

4.5 Kammerorganisationen, Verbände, Vereine

· traditionell Eigentümer von Betriebsstatistiken, bzw. von Daten, die auf ihre Mitglieder bezogen sind

4.6 Datenhandbuch („Ministerhandbuch“)

· erstellt von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft
4.7 Außenhandelsstatistik

· Extrastat (Außenhandel mit Drittländern der EU); Datenbestände komplett erhoben über Frachtpapiere (wie früher über gesamten grenzüberschreitenden Handel)

· Intrastat (im EU-Binnenmarkt für Handel zwischen den Mitgliedsländern); Schwierigkeiten sind: keine Berichtspflicht bis Erhebungsuntergrenze (1,5 Millionen ATS „Umsatz im Agraraußenhandel“ pro Jahr); wo Pflicht besteht melden Betriebe sehr lax und zumeist sehr verspätet, sodaß große Diskrepanzen zwischen vorläufigen und endgültigen Daten bestehen
; Umfang des Außenhandels unter der Erhebungsgrenze wird geschätzt.

5. Verantwortung und Kontrolle

5.1 Wer „besitzt“ bzw. „verwaltet“ Daten? 

· generell die „Instrumente“ bzw. Institutionen der Statistik, insbesondere die Bundesministerien

5.2 Wer nutzt Daten?

· Verwaltung

· Marktordnungsorganisationen

· Förderungsabteilungen

· Wissenschaft

5.3 Wie werden Daten weitergegeben? 

· Erfolgt prinzipiell nur auf Grundlage gesetzlicher Verpflichtungen

· von Bund an Länder und Gemeinden

· von ÖSTAT an EUROSTAT

· Vom BMLF an die GD VI in Brüssel

5.4 Was bedeutet „Datenschutz“ in der Realität?

· wird im Rahmen dieses Berichtes nicht behandelt

5.5 „INVEKOS“

· ist ein Verwaltungsinstrument, kein Statistiksystem; es beinhaltet:

· komplette Erfassung aller Flächen, für die Zahlungen geleistet werden (auf Quadratmeter genaue Angaben liegen vor) 

· alle Betriebe in Benachteiligten Gebieten, für welche die Ausgleichszulage bezahlt wird

· alle Betriebe, welche am österreichischen Umweltprogramm für die Landwirtschaft („ÖPUL“) mitwirken

· von den Angaben werden 5% an Ort und Stelle kontrolliert

· es erfolgt weiters eine Kontrolle mittels Fernerkundungsmethoden; dazu werden seitens der Kontrollstellen in Brüssel jährlich wechselnde Kontrollflächen bestimmt und überraschend bekanntgegeben; die Kontrollmethode bezieht sich in Österreich auf zwei kreisförmige Gebiete mit einem Durchmesser von 25 km (d.s. insgesamt gegen 1.000 km²)

· in den Tierlisten von INVEKOS sind alle Tiere erfaßt (alle Kategorien)

· in der Rinderdatenbank ist jedes Tier registriert; Geburt sowie Verkauf und Schlachtung müssen innerhalb von 8 Tagen gemeldet werden (Verwertung doppelt, seitens des Verkäufer und des Käufers), Ohrmarken verpflichtend

· Auswertungen der Tierlisten wie bei Viehzählung ist nicht ohne weiteres möglich, da nicht alle Daten enthalten sind; da EUROSTAT nur eine gesamtösterreichische Detaillierung „wie nach der Viehzählung“ fordert, werden fehlende Angaben durch eine Erhebung bei 1.000 Betrieben ergänzt. 

6. Grundlagen des Statistik- und Informationssystems

6.1 Bundesstatistikgesetz 2000

· Es sieht nunmehr drei große Gruppen von Erhebungen vor: amtliche Statistik, Auftragsstatistik und Registerzählungen

· dies bedeutet eine Einschränkung der Tätigkeiten des ÖSTAT und eine Ausweitung der Tätigkeiten der Ministerien (Sekundärstatistik)

· eventuelle Kosteneinsparungen 

· potentielle Entlastung der Respondenten

6.2 Freiwillige und verpflichtende Buchführung - LBG

· Auswahlrahmen von 2.400 freiwillig buchführenden Betrieben, verteilt nach Kriterien der Lage (Kleinproduktionsgebiete), Größe und Ausrichtung (Betriebsform)

· Generell sind landwirtschaftliche Betriebe bis zu einem Einheitswert von 2,5 Millionen ATS steuerlich pauschaliert und nicht buchführungspflichtig 

6.3 „Mehrfachanträge“

· bis Mai 1995 gingen 195.000 solcher Anträge bei der AMA ein; Grundlage dafür waren Formulare und Grundbuchsauszüge (Parzellenpläne), die von den Landwirtschaftskammern für jeden Betrieb vorbereitet worden waren und nur noch auf den aktuellen Stand korrigiert werden mußten

6.4 Konsumerhebungen, Preisberichte, Mikrozensus

· Preisberichterstattung in Zusammenarbeit des ÖSTAT, des BMLF, des Wirtschaftsministeriums, der AMA, von Marktämtern und Marktbüros

· Ernährungsbilanz

· Erhebungen über Konsumgewohnheiten durch die Marktforschung

6.5 Kosten 

· Agrarstrukturerhebung: ca. 20 Millionen ATS (im Detail: etwa 60,- je Betriebsbogen, zwei Drittel davon bekommen die Gemeinden für die Datenlieferung, ein Drittel kostet die Aufarbeitung)

· Viehzählung: ca. 8 Millionen ATS 

7. Informationspflichten und Informationsflüsse

7.1 Im Rahmen der Erhebungen

· Auskunftspflicht der Befragten (Bevölkerung, Betriebe, Organisationen)

· Mitwirkungspflicht der Gebietskörperschaften (Datenerhebung, Übermittlung)

· Sanktionen können ergriffen werden 

7.2 Im Rahmen der Datenverarbeitung

· hiezu können an dieser Stelle keine Angaben gemacht werden

7.3 Im Rahmen der Übermittlungspflichten

· in verschiedene Richtungen, z.B. Bundesminister - Länder - Gemeinden: alle Daten, die (verkürzt ausgedrückt) für den ordentlichen Gang der Verwaltung erforderlich sind 

7.4 Österreich → Luxemburg (→ Brüssel)

· Prinzipiell ist die gesamte Statistik laut Vorschrift zu melden und zu übermitteln

· gesamte Agrarstatistik ebenfalls; dies schließt auch (anonymisierte) Einzeldaten mit ein

· Anbauflächen, Ernteergebnisse, Viehzählungsergebnisse

· Außenhandelsdaten

· „INVEKOS“-Daten

7.5 Partner zwischen Österreich und der EU

· Unmittelbarer Partner von EUROSTAT ist das ÖSTAT

· Partner von Brüssel ist das BMLF

· wichtig ist vor allem, Klarheit darüber zu erhalten, wer welche Daten wohin zu liefern hat (hier herrscht auch in Österreich noch einige Unklarheit über das Tun und Lassen so manchen Partners im Informationssystem)

· bessere Koordination ist erforderlich, insbesondere bei problematischen Abweichungen bei den Angaben.
8. Der Agrarsektor in der EU-Beitrittskommunikation

8.1 Ergebnisse des Acquis-Screening

8.2 Sind Auswirkungen der „NPAA“ auf die Statistik bemerkbar?

· Instrument „TAPAS“ - Technischer Aktionsplan zur Verbesserung der Agrarstatistik zielt in zwei Richtungen:

· wo kann eingespart werden

· wo kann verbessert werden; es gibt Geld von GD VI (Landwirtschaft) für bestimmte Projekte

8.3 Übernahme neuer Entwicklungen auf dem Statistiksektor

· Harmonisierung des Informationssystems mit EU-Erfordernissen ist generell gefordert, falls nicht national „mehr“ angeboten wird

· neue Methoden, z.B. in der Agrarstatistik: „Agriflex“-Programm zur Vereinfachung der Viehzählungen (insbesondere Entlastung der Befragten); es besteht bei vielen EU-Mitgliedsstaaten das Ziel, mit weniger Erhebungen auszukommen; bei nationalen Schweinebeständen unter 3 Millionen ist nur eine Zählung im Dezember vorgeschrieben, bei mehr sind drei Zählungen gefordert; Deutschland und weitere Länder (und auch Österreich) möchten nur noch zwei Zählungen (Juni, Dezember) und dazu eine Methode der Datenauswertung anwenden, die dennoch drei Schweineprognosen pro Jahr zuläßt.  

� Hervorgegangen aus der Betriebskarte der Kammerstatistiken, sodann Betriebskartei des ÖStZ. Eigentümer: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. ÖSTAT vergibt offiziell Betriebsnummern (manchmal auch Kammern und AMA); derzeit wird die Aufarbeitung der AStE 1999 durchgeführt.


� In Österreich bestehen relativ gute Korrekturmöglichkeiten, weil praktisch alle Betriebe in der Förderung sind. In Bayern sind dagegen nur etwa 50% der strittigen Fälle klärbar.


� Die Fehlerbereiche liegen in der Steiermark bei strittigen 400 ha (11% von 3.500 ha insgesamt), während im Burgenland von 16.000 ha Weingärten nur 20 ha (0,1%) fehlerhaft sind. 


� Englische Abkürzung „FADN“ - farm accounting data network. Siehe auch „RICA“.


� Mitunter werden „vorläufige Daten“ das ganze Jahr mitgeschleppt. 


� Englische Abkürzung „IACS“ - Intergrated Administrative Control System.
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